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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

30.05.1994 

Geschäftszahl 

93/16/0096 

Rechtssatz 

Tatsachen iSd § 303 BAO sind ausschließlich mit dem Sachverhalt des abgeschlossenen Verfahrens 
zusammenhängende, tatsächliche Umstände, also Sachverhaltselemente, die bei einer entsprechenden 
Berücksichtigung zu einem anderen Ergebnis als vom rechtskräftigen Bescheid zum Ausdruck gebracht, geführt 
hätten, wie etwa Zustände, Vorgänge, Beziehungen und Eigenschaften (Hinweis E 11.2.1988, 86/16/0192). Das 
Hervorkommen neuer Tatsachen und Beweismittel ist allein aus der Sicht des von der zuständigen Behörde 
geführten konkreten Verfahrens zu beurteilen (Hinweis E 25.6.1993, 90/13/0155). 


